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Nr. 68

Gesetz zur Regelung des Rechtsinstruments
nach § 29 Gesetz über den Kirchlichen Da-
tenschutz (KDG) im Bereich der Erzdiözese
Freiburg (§ 29-KDG-Gesetz)

Zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG über
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
wird das nachfolgende Gesetz erlassen:

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für kirchliche Stellen im Bereich der
Erzdiözese Freiburg, die im weltlichen Rechtskreis öffent-
lich-rechtlich verfasst sind. Hierzu gehören neben der Erz-
diözese insbesondere die Katholischen Dekanatsverbände,
die Katholischen Gesamtkirchengemeinden und die rö-
misch-katholischen Kirchengemeinden. Es gilt auch für
die sonstigen öffentlich-rechtlich verfassten selbstständi-
gen Vermögensmassen, insbesondere die kirchlichen Stif-
tungen des öffentlichen Rechts der Erzdiözese Freiburg.

§ 2
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag
erfolgt gemäß § 29 Abs. 3 KDG aufgrund eines Vertrages
oder aufgrund dieses Gesetzes. Hierbei sind insbesondere
die Vorgaben nach § 29 Abs. 3 und 4 KDG zu beachten.

§ 3
Regelung durch Verwaltungsverordnung

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Regelungen trifft der Generalvikar.

§ 4
Schlussbestimmung

Dieses Gesetz tritt zum 1. Juni 2021 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 21. Mai 2021

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 69

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz
(KDG) im Bereich der Erzdiözese Freiburg vom
21. Mai 2021 (§ 29-KDG-Gesetz-DVO)

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechtsinstru-
ments nach § 29 KDG im Bereich der Erzdiözese Freiburg
vom 21. Mai 2021 wird folgende Regelung getroffen:

§ 1
Gegenstand der Verordnung,

Dauer der Verarbeitung

(1) Gegenstand dieser Verordnung ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Erzdiözese Freiburg,
durch die Verrechnungsstellen für Katholische Kirchenge-
meinden, durch die Verwaltung von kirchlichen Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts und sonstige öffentlich-recht-
lich verfasste kirchliche Stellen für andere öffentlich-
rechtlich verfasste kirchliche Stellen. Diese Stellen handeln
entweder als Verantwortliche oder Verarbeiter im Sinne
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dieser Verordnung. Die Verordnung gilt für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten, soweit eine der genann-
ten Körperschaften und angehörigen Einrichtungen diese
Daten für eine der anderen genannten Körperschaften und
angehörigen Einrichtungen verarbeitet.

Die Verarbeitung umfasst insbesondere folgende Aufga-
ben:

– Bereitstellung der elektronischen Informations- und
Datenverarbeitungssysteme, insbesondere die Ausstat-
tung mit Hard- und Software von Arbeitsplatzcom-
putern, zentrale IT-Systeme (E-Mailsystem, Dateiab-
lagesysteme, Archivierungssysteme, IT-Sicherheits-
systeme, IT-Verwaltungssysteme),

– Personalverwaltung und -abrechnung, Besoldung,
Finanzbuchhaltung, Buchführung, Kassengeschäfte,
Spendenverwaltung, Immobilienverwaltung, kirch-
liches Meldewesen, Verwaltungsaufgaben für Kir-
chengemeinden, Verwaltungsaufgaben für Tagesein-
richtungen für Kinder, Verwaltungsaufgaben für Bü-
chereien, Verwaltungsaufgaben für Bildungshäuser,
Plattformbereitstellung für Onlineschulungen, Daten-
schutztätigkeiten,

– Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder
sonstige entsprechende Veranlassungen.

(2) Die Verarbeitung erfolgt unbefristet und endet spätes-
tens mit dem ersatzlosen Außerkrafttreten dieser Verord-
nung.

§ 2
Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von
Daten:

Nähere Beschreibung der Verarbeitung im Hinblick auf
Art und Zweck der Aufgaben des Verarbeiters: Bereitstel-
lung, Administration, Betrieb, Durchführung und Betreu-
ung der in § 1 Abs. 1 dieser Verordnung genannten Arten
der Verarbeitung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen
Verwaltungstätigkeit in den dort genannten Körperschaf-
ten und angehörigen Einrichtungen.

Die Verarbeitung findet ausschließlich in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland
bedarf der vorherigen Zustimmung des Verantwortlichen
und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Vorausset-
zungen der §§ 39 ff. KDG erfüllt sind.

(2) Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten sind folgende Datenarten/-kategorien:

– Personenstammdaten, insbesondere Namen, Geburts-
daten, Anschriften,

– Kommunikationsdaten, insbesondere Telefonkontakte,
E-Mail,

– Vertragsstammdaten, insbesondere Vertragsbeziehung,
Vertragsinteresse,

– Vertragsabrechnungs-, Zahlungs- und Bankdaten,

– Planungs- und Steuerungsdaten,

– Kirchliche und kommunale Meldedaten nach dem
Bundesmeldegesetz,

– Daten zur Personalverwaltung, insbesondere Sozial-
versicherungsdaten und Vergütung,

– Daten für die Verwaltung von Tageseinrichtungen für
Kinder,

– Daten für die Verwaltung von Büchereien,

– Daten für die Verwaltung von Schulen und pädago-
gischen Netzen,

– Daten für die Verwaltung von Bildungshäusern und
Wohnheimen,

– Daten für die Verwaltung von Beratungsstellen, insbe-
sondere Ehe-, Familien- und Lebensberatung,

– Personenbezogene Vorgangsdaten in Akten.

(3) Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffe-
nen Personen umfassen:

– Mitglieder und ggf. Familienangehörige,

– Abonnentinnen/Abonnenten, Lieferantinnen/Lieferan-
ten, Kundinnen/Kunden,

– Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer im Sinne des § 4
Ziff. 24 KDG,

– Vertragsparteien, Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte,

– Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner.

§ 3
Technisch-organisatorische Maßnahmen

(1) Der Verarbeiter hat die Umsetzung der im Vorfeld der
Verarbeitung dargelegten und erforderlichen technischen
und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Ver-
arbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Durch-
führung zu dokumentieren und dem Verantwortlichen auf
Nachfrage zur Prüfung zu übergeben. Soweit eine Prü-
fung/ein Audit des Verantwortlichen einen Anpassungs-
bedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen.

(2) Der Verarbeiter hat die Sicherheit gemäß den §§ 29
Abs. 4 lit. c, 26 KDG insbesondere in Verbindung mit § 7
Abs. 1 und 2 KDG und den einschlägigen Regelungen der
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jeweils geltenden KDG-DVO herzustellen. Insgesamt han-
delt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um Maß-
nahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines
dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der
Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der
Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Tech-
nik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang
und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschied-
liche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risi-
kos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
im Sinne von § 26 Abs. 1 und 3 KDG zu berücksichtigen.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen
unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiter-
entwicklung. Insoweit ist es dem Verarbeiter gestattet, al-
ternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf
das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht
unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu
dokumentieren.

§ 4
Berichtigung, Einschränkung

und Löschung von Daten

(1) Der Verarbeiter darf die Daten, die verarbeitet wer-
den, nicht eigenmächtig, sondern nur nach dokumentier-
ter Weisung des Verantwortlichen berichtigen, löschen
oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine be-
troffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den
Verarbeiter wendet, wird der Verarbeiter dieses Ersuchen
unverzüglich an den Verantwortlichen weiterleiten.

(2) Soweit vom Gegenstand der Verarbeitung umfasst, sind
Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung,
Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Wei-
sung des Verantwortlichen unmittelbar durch den Ver-
arbeiter sicherzustellen.

§ 5
Qualitätssicherung und

sonstige Pflichten des Verarbeiters

Der Verarbeiter hat zusätzlich zu der Einhaltung der Re-
gelungen dieser Verordnung gesetzliche Pflichten gemäß
den §§ 26, 29 bis 33 KDG; insofern gewährleistet er
insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

(1) Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten, der seine Tätigkeit gemäß den §§ 37, 38 KDG aus-
übt. Dessen Kontaktdaten werden dem Verantwortlichen
zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein
Wechsel des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird
dem Verantwortlichen unverzüglich mitgeteilt.

(2) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß den §§ 26
Abs. 5, 29 Abs. 4 lit. b, 30 KDG. Der Verarbeiter setzt bei der
Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf

die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie rele-
vanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht
wurden. Der Verarbeiter und jede dem Verarbeiter unter-
stellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten
hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der
Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, einschließlich der
in dieser Verordnung eingeräumten Befugnisse, es sei denn,
dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

(3) Die Umsetzung und Einhaltung aller für die Verarbei-
tung erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen gemäß den §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG.

(4) Der Verantwortliche und der Verarbeiter arbeiten auf
Anfrage mit der kirchlichen Datenschutzaufsicht bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

(5) Die unverzügliche Information des Verantwortlichen
über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der kirchlichen
Datenschutzaufsicht, soweit sie sich auf diese Verarbeitung
beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde
im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfah-
rens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten bei der Verarbeitung beim Verarbeiter ermittelt.

(6) Soweit der Verantwortliche seinerseits einer Kontrol-
le der kirchlichen Datenschutzaufsicht, einem Ordnungs-
widrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch
einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem
anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung beim Verarbeiter ausgesetzt ist, hat ihn der Verarbeiter
nach besten Kräften zu unterstützen.

(7) Der Verarbeiter kontrolliert regelmäßig die internen
Prozesse sowie die technischen und organisatorischen
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung
in seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den
Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt
und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewähr-
leistet wird.

(8) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Verantwort-
lichen im Rahmen seiner Kontrollrechte nach § 7 dieser
Verordnung.

§ 6
Unterauftragsverarbeitung

(1) Als Unterauftragsverarbeitung im Sinne dieser Ver-
ordnung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die
sich unmittelbar auf den Gegenstand der Verarbeitung be-
ziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen, die der Ver-
arbeiter z. B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/
Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice
oder die Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige
Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Ver-
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fügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Soft-
ware von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt.
Der Verarbeiter ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Da-
ten des Verantwortlichen auch bei ausgelagerten Neben-
leistungen angemessene und gesetzeskonforme vertrag-
liche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu er-
greifen.

(2) Der Verarbeiter legt dem Verantwortlichen zu Beginn
der Verarbeitung eine Liste der Unterverarbeiter vor und
unterrichtet ihn unverzüglich bei etwaigen Änderungen
(mind. Textform).

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des
Verantwortlichen an den Unterverarbeiter und dessen erst-
maliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraus-
setzungen für eine Unterverarbeitung gestattet.

(4) Erbringt der Unterverarbeiter die vereinbarte Leistung
außerhalb der EU/des EWR stellt der Verarbeiter die daten-
schutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maß-
nahmen sicher. Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sin-
ne von Abs. 1 S. 2 dieser Verordnung eingesetzt werden
sollen.

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterverarbeiter
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Verarbeiters
(mind. Textform). Sämtliche Regelungen dieser Verord-
nung sind auch dem weiteren Unterverarbeiter aufzuerle-
gen.

§ 7
Kontrollrechte des Verantwortlichen

(1) Der Verantwortliche hat das Recht, im Benehmen mit
dem Verarbeiter Überprüfungen durchzuführen oder durch
im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu las-
sen. Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen,
die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Ein-
haltung dieser Verordnung durch den Verarbeiter zu über-
zeugen.

(2) Der Verarbeiter stellt sicher, dass sich der Verantwort-
liche von der Einhaltung der Pflichten des Verarbeiters
nach § 29 KDG überzeugen kann. Der Verarbeiter ver-
pflichtet sich, dem Verantwortlichen auf Anforderung die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die
Umsetzung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen nachzuweisen.

Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur die kon-
krete Verarbeitung betreffen, kann, soweit einschlägig,
erfolgen durch:

a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß
Art. 40 DS-GVO;

b) die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifi-
zierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;

c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge un-
abhängiger Instanzen (z. B. Wirtschaftsprüferinnen/
Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragte,
IT-Sicherheitsabteilung, Datenschutzauditoren, Quali-
tätsauditoren);

d) eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits-
oder Datenschutzaudit (z. B. nach BSI-Grundschutz).

§ 8
Mitteilung bei Verstößen des Verarbeiters

Der Verarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei der
Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 KDG genannten
Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Melde-
pflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschät-
zungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u. a.:

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus
durch technische und organisatorische Maßnahmen,
die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie
die prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere
einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheits-
lücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung
von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen;

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener
Daten unverzüglich an den Verantwortlichen zu melden;

c) die Verpflichtung, den Verantwortlichen im Rahmen
seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen
zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang
sämtliche relevanten Informationen unverzüglich zur
Verfügung zu stellen;

d) die Unterstützung des Verantwortlichen für dessen
Datenschutz-Folgenabschätzung;

e) die Unterstützung des Verantwortlichen im Rahmen
vorheriger Konsultationen mit der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht.

§ 9
Weisungsbefugnis des Verantwortlichen

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Verantwortliche
unverzüglich (mind. Textform).

(2) Der Verarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich
zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung
verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Verarbeiter
ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Wei-
sung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortli-
chen bestätigt oder geändert wird.
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§ 10
Löschung und Rückgabe

von personenbezogenen Daten

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen
des Verantwortlichen nicht erstellt. Hiervon ausgenom-
men sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleis-
tung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforder-
lich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

(2) Nach Beendigung der Verarbeitung oder früher nach
Aufforderungdurch den Verantwortlichen – spätestens mit
ersatzlosem Außerkrafttreten dieser Verordnung – hat der
Verarbeiter sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterla-
gen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse so-
wie Datenbestände, die im Zusammenhang mit der Verar-
beitung stehen, dem Verantwortlichen auszuhändigen oder
nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu ver-
nichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das
Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags-
und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind
durch den Verarbeiter entsprechend den jeweiligen Auf-
bewahrungsfristen über die Beendigung der Verarbeitung
hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung
bei Beendigung der Verarbeitung dem Verantwortlichen
übergeben.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. Juni 2021 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 21. Mai 2021

Msgr. Dr. Axel Mehlmann
Generalvikar

Nr. 70

Inkraftsetzung des Dienstsiegels des römisch-
katholischen Dekanatsverbands Pforzheim

Das Dienstsiegel des römisch-katholischen Dekanatsver-
bands Pforzheim wird mit sofortiger Wirkung in Kraft ge-
setzt.

Nr. 71

Jahresversammlung für 2019 und 2020 des
Kirchengeschichtlichen Vereins für das Erz-
bistum Freiburg

Der Kirchengeschichtliche Verein für das Erzbistum
Freiburg hält am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, um 18 Uhr
seine Ordentliche Jahresversammlung für 2019 und
2020 mit folgender Tagungsordnung ab:

Öffentliche Vereinssitzung

1. Kurzvortrag von Prof. Dr. Karl-Heinz Braun
zur geistlichen Persönlichkeit von Abt Martin II. Gebert
von St. Blasien anlässlich seines 300. Todestages (2020)
und der aktuellen Ausstellung im Augustinermuseum
Freiburg „Der Schatz der Mönche“

Nichtöffentliche Vereinssitzung

2. Tagesordnung

3. Protokollgenehmigung

4. Totengedenken

5. Hinweise und Planungen

6. Entlastung des Vorstandes

7. Neuwahl des Vorstandes

8. Verschiedenes

Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung
ONLINE stattfinden. Wenn Sie teilnehmen möchten, sen-
den Sie bitte eine kurze E-Mail an info@kgv-freiburg.de.
Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden per E-Mail
die Einwahldaten.

Nr. 72

Ernennungen

Mit Schreiben vom 29. April 2021 wurde Frau Silke
Brändlin, Efringen-Kirchen, zur Schulbeauftragten für
Grund-, Haupt-, Werkreal, Real-, Gemeinschafts- und
Gesamtschulen des Dekanates Freiburg wiederernannt.
Diese Ernennung gilt für die Schuljahre 2021/2022 bis
einschließlich 2026/2027.

Mit Schreiben vom 29. April 2021 wurde Herr Sebastian
Hackler, Hinterzarten, zum Schulbeauftragten für Grund-,
Haupt-, Werkreal, Real- und Gemeinschaftsschulen des
Dekanates Neustadt wiederernannt. Diese Ernennung gilt
für die Schuljahre 2021/2022 bis einschließlich 2026/2027.

Personalmeldungen
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Mit Schreiben vom 29. April 2021 wurde Frau Mirjam
Nau, Müllheim, zur Schulbeauftragten für Grund-, Haupt-,
Werkreal, Real- und Gemeinschaftsschulen des Dekana-
tes Breisach-Neuenburg wiederernannt. Diese Ernennung
gilt für die Schuljahre 2021/2022 bis einschließlich 2026/
2027.

Ausschreibung von Pfarreien
(Bewerbungsverfahren s. Amtsblatt Nr. 25/2017, S. 145 f.)

Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach
(Dekanat Mosbach-Buchen), bestehend aus den Pfarreien
St. Valentin Limbach, Hl. Kreuz Limbach-Wagenschwend,
St. Maria Elztal-Dallau, St. Georg Elztal-Rittersbach und
St. Jakobus Fahrenbach, baldmöglichst

Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest
(Dekanat Karlsruhe), bestehend aus den Pfarreien Hl. Geist
Karlsruhe, St. Josef Karlsruhe und St. Thomas Morus
Karlsruhe, baldmöglichst

Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal
(Dekanat Zollern), bestehend aus den Pfarreien St. Georg
Empfingen, St. Laurentius Horb a. N.-Betra, St. Cyriak
Horb a. N.-Dettensee, St. Peter Horb a. N.-Dettingen,
St. Pantaleon Horb a. N.-Dettlingen, St. Martin Horb a. N.-
Dießen, St. Margaretha Sulz a. N.-Fischingen und St. Gallus
Sulz a. N.-Glatt, ab 1. August 2021

Seelsorgeeinheit Stockach
(Dekanat Konstanz), bestehend aus den Pfarreien St. Oswald
Stockach, St. Michael Stockach-Hindelwangen, St. Georg
Stockach-Hoppetenzell, St. Konrad Stockach-Raithaslach,

Herz Jesu Stockach-Zizenhausen, St. Martin Mühlingen,
St. Barbara Mühlingen-Gallmannsweil und St. Peter und
Paul Mühlingen-Mainwangen, ab 16. September 2021

Seelsorgeeinheit Hockenheim
(Dekanat Wiesloch), bestehend aus den Pfarreien St. Georg
Hockenheim, St. Nikolaus Neulußheim und St. Wendelin
Reilingen, ab 25. September 2021

Seelsorgeeinheit Kämpfelbachtal
(Dekanat Pforzheim), bestehend aus den Pfarreien Christ-
könig Kämpfelbach-Ersingen, Hl. Dreieinigkeit Kämpfel-
bach-Bilfingen und Maria Königin Ispringen, ab 1. No-
vember 2021

Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim
(Dekanat Tauberbischofsheim), bestehend aus den Pfarreien
St. Martin Tauberbischofsheim, St. Bonifatius Tauberbi-
schofsheim, St. Markus Tauberbischofsheim-Distelhausen,
St. Vitus Tauberbischofsheim-Dittigheim, St. Laurentius
Tauberbischofsheim-Dittwar, St. Pankratius Tauberbi-
schofsheim-Hochhausen und St. Nikolaus Tauberbischofs-
heim-Impfingen, ab 1. September 2022

Ausschreibung von Kooperatorenstellen

Seelsorgeeinheit Meersburg
(Dekanat Linzgau) ab 1. Oktober 2021

Seelsorgeeinheit Pforzheim
(Dekanat Pforzheim) ab 1. Oktober 2021

Bewerbungsfrist: 9. Juli 2021


